
                                                     
 
 
 
 
Auszug aus den Tarifbestimmungen des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB) -
gültig ab 01.Januar 2011  
 

Erläuterungen zum Potsdamer Einzelfahrausweis 
 
Diese Einzelfahrausweise (außer Kurzstrecke) berechtigen zu einer Fahrt mit beliebigem 
Umsteigen in Richtung auf das Fahrtziel über den reiseüblichen oder durch die Fahrplanlage 
bedingten Weg. Dieser Fahrausweis gilt 60 Min. und Fahrtunterbrechungen sind innerhalb 
dieser Zeit beliebig oft gestattet. 
 
Danach ist das Fahrzeug bzw. die Bahnanlage unaufgefordert zu verlassen oder ein neuer 
Fahrausweis  zu lösen und ggf. zu entwerten.  
 
Mit Einzelfahrausweisen gemäß Buchstaben a) und b) sind Rund- und Rückfahrten 
ausgeschlossen. Rückfahrten sind Fahrten in Richtung auf den Ausgangspunkt auf der 
selben Strecke, die bei der Hinfahrt  benutzt wurde. Rundfahrten sind Fahrten, die auf einem 
anderen Weg  
 
– zum Ausgangspunkt,  
– zu einem diesem nahegelegenen Punkt oder  
– zu einem Fahrtziel, das mit der Hinfahrt hätte erreicht werden können,  

–  
führen.  
 
Einzelfahrausweise des Ermäßigungstarifs gelten für Kinder von 6 bis einschließlich 14 
Jahren. Einzelfahrausweise, die der Entwertung bedürfen, sind vom Fahrgast selbst und 
sofort bei Fahrtantritt  zu entwerten bzw. entwerten zu lassen. Der Fahrgast hat sich von der 
Entwertung zu überzeugen.  
 
Die entwerteten Einzelfahrausweise und die Einzelfahrausweise zum sofortigen Fahrtantritt 
sind nach Fahrtantritt nicht übertragbar. 
 
 

 


